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Hinweise auf amtliche Bekanntmachungen

Bitte informieren Sie sich über die neuesten Bekanntmachungen/Verordnungen zu den angeführten Themen im jeweils 
angegebenen Amtsblatt bzw. Beiblatt zum Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.

Thema und Aktenzeichen der Bekanntmachung
Zu finden im Amts-
blatt bzw. Beiblatt 
zum Amtsblatt

Teilnahme von Klassen und Lehrkräften an der „BERUFSBILDUNG 2018“,  
Berufsbildungsmesse und 14. Bayerischer Berufsbildungskongress  
vom 10. bis 13. Dezember 2018 in Nürnberg
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 17. September 2018, Az. IV.12-BO9112.1

KWMBeibl. Nr. 11/2018 
Seiten 237 - 240  

Verordnung über die Zulassung und Ausbildung für das Lehramt an beruflichen 
Schulen und den anderweitigen Erwerb der Lehrbefähigung an beruflichen Schulen 
künstlerischer und gestalterischer Fachrichtungen 
(Verordnung Zulassungs- und Ausbildungsordnung berufliche Schulen – ZALBV)
vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 689)

KWMBl. Nr. 11/2018 
Seiten 342 - 346  

Änderung der Bekanntmachung über den Modellversuch „Regelungen für die 
kombinierte Ausbildung an der Staatlichen Berufsfachschule für Logopädie 
Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit 
ausbildungsintegrierendem dualen Bachelorstudiengang“
Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht 
und Kultus und für Wissenschaft und Kunst vom 9. Juli 2018,  
Az. VI.5-BS9202.14-3-7a.39 225

KWMBl. Nr. 11/2018 
Seite 347  

Änderung der Bekanntmachung über den Modellversuch „Regelungen für die 
kombinierte Ausbildung an der staatlich anerkannten Berufsfachschule für 
Logopädie Würzburg der Caritas-Schulen gGmbH und der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg mit ausbildungsintegrierendem dualen Bachelorstudiengang 
Akademische Sprachtherapie/Logopädie“
Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht 
und Kultus und für Wissenschaft und Kunst vom 9. Juli 2018,  
Az. VI.5-BS9202.14-3-7a.59 840

KWMBl. Nr. 11/2018 
Seite 347

Änderung der Bekanntmachung „Erhebung eines Prüfungsentgelts und Gewäh-
rung von Prüfervergütungen für die Zertifikatsprüfung Englisch an staatlichen  
Berufsschulen, Wirtschaftsschulen und vollqualifizierenden Berufsfachschulen“
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 23. August 2018, Az. VI.7-BH9001.1/5/27

KWMBl. Nr. 11/2018 
Seiten 347 - 348

Schulversuch „Private Handynutzung an Schulen“
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 27. August 2018, Az. l.4-BO1350/145/68

KWMBl. Nr. 11/2018 
Seiten 348 - 352

Änderung der Bekanntmachung „Richtlinie für die Förderung von Projekten zur Ak-
tivierung des Bildungs- und Ausbildungspotentials aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 bis 2020“
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 31. August 2018, Az. I.6-BL0122.182/77/95

KWMBl. Nr. 11/2018 
Seiten 353 - 354

Anneliese Willfahrt
Abteilungsdirektorin
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Bürgerenergiepreis Oberbayern – 
Mein Impuls. Unsere Zukunft! 
10.000 Euro für die Energiezukunft: Bewerben 
Sie sich jetzt!

Jeder Mensch beeinflusst mit seinem Verhalten die Umwelt. 
Obwohl eine gesunde Umwelt den meisten am Herzen liegt, 
sehen viele Menschen ihre Möglichkeiten zu nachhaltigem 
Handeln im Alltag nicht. Umso wichtiger sind Vorbilder, 
die Umweltschutz und nachhaltigen Umgang mit Energie 
vorleben. Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit 
ihrem lokalen Engagement die Energiewende voran. 

Das Bayernwerk und die Regierung von Oberbayern  
machen sich jedes Jahr auf die Suche nach den Helden der 
lokalen Energiezukunft, um sie mit dem Bürgerenergiepreis 
Oberbayern auszuzeichnen. Dadurch erfahren noch mehr 
Menschen von den vielen Impulsen, die Bürgerinnen und 
Bürger setzen. In Oberbayern beginnt nun die nächste 
Bürgerenergiepreis-Runde, bei der uns auch in diesem 
Jahr wieder die Regierung von Oberbayern unterstützt.

Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung 
geht an Privatpersonen, Vereine, Schulen und Kinder-
gärten, die mit ihren Ideen und Projekten einen Impuls 
für die Energiezukunft setzen. Gefördert werden pfiffige 
und außergewöhnliche Ideen und Maßnahmen, die einen  
Energiebezug haben und sich mit den Themen Energie-
effizienz oder Ökologie befassen. 

Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die 
deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen (z. B. ein 
Heizungsbauer, der eine neue Wärmepumpe entwickelt 
hat). 

Die Teilnahmebedingungen, der Bewerbungsbogen 
und Videos der Vorjahressieger sind im Internet unter  
www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. 

Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, 
mit welchen Ideen und Projekten Sie die Energiezukunft  
vorantreiben. Der vollständig ausgefüllte Bewerbungs-
bogen kann zusammen mit Fotos und ergänzenden  
Unterlagen (max. 10 DIN A 4-Seiten) bis zum 15. Januar 
2019 bei der Bayernwerk Netz GmbH, Martina Tettinger, 
Arnulfstraße 203, 80634 München, eingereicht werden. 

Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die 
auch die Höhe des Preisgeldes festlegt.

Fragen zum Bewerbungsverfahren können an die Projekt-
verantwortliche des Bayernwerks, Annette Seidel, Telefon 
0921/2852082, E-Mail: buergerenergiepreis@bayernwerk.
de, gerichtet werden.

Rechtsverordnung über die Errichtung eines 
regierungsbezirksübergreifenden Fachspren-
gels für den Ausbildungsberuf „Produktions-
technologe/Produktionstechnologin“

Vom 10. Juli 2018
ROP-SG44-5204.1-36-2-27

Die Regierung der Oberpfalz erlässt im Vollzug des KMS 
vom 08.03.2018, VI.3-BO9220.13-1/5/2 für die Beschulung 
im Ausbildungsberuf „Produktionstechnologe/Produktions-
technologin“ aufgrund des Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2017
(GVBl. S. 571), folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Für den Ausbildungsberuf „Produktionstechnologe/Pro-
duktionstechnologin“ wird ab der Jahrgangsstufe 11 ein 
regierungsbezirksübergreifender Fachsprengel, der alle 
Regierungsbezirke umfasst, am

Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Wiesau
Pestalozzistr. 2
95676 Wiesau

gebildet.

§ 2

Berufsschulpflichtige und Berufsschulberechtigte des ge-
nannten Ausbildungsberufs mit Ausbildungsverhältnissen 
in dem in § 1 genannten Sprengelgebieten haben ab dem 
Schuljahr 2018/2019 die genannte Berufsschule zu besu-
chen, sofern nicht genehmigte Gastschulverhältnisse vorlie-
gen, die den Besuch einer anderen Berufsschule gestatten.

§ 3

Dieser Fachsprengelregelung entgegenstehende frühere 
Sprengelregelungen werden aufgehoben.

§ 4

Diese Rechtsverordnung tritt rückwirkend zum 1. August 
2018 in Kraft.

Regierung der Oberpfalz, 10. Juli 2018

Axel Bartelt
Regierungspräsident

http://www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis
mailto:buergerenergiepreis@bayernwerk.de
mailto:buergerenergiepreis@bayernwerk.de
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Ausschreibung der Funktionsstelle einer 
Fachmitarbeiterin/eines Fachmitarbeiters 
für Sozialpädagogik an der Regierung von 
Oberbayern

An der Regierung von Oberbayern ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Funktion

einer Fachmitarbeiterin/eines Fachmitarbeiters
für Sozialpädagogik

zu besetzen.

Für die Besetzung der Stelle kommen ausschließlich 
staatliche Beamtinnen und Beamte mit der Befähigung für 
das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fachrichtung 
Sozialpädagogik in Betracht. 

Fachmitarbeiter/-innen stärken die fachliche Schulaufsicht 
und wirken mit bei der fachlichen und pädagogischen Be-
ratung der Schulen nach Anweisung der hauptamtlichen 
Schulaufsichtsbeamten. Sie können auch zur Vorbereitung 
schulaufsichtlicher Vollzugsaufgaben mit pädagogischem 
Schwerpunkt herangezogen werden.

Im Bereich der fachlichen und pädagogischen Beratung 
wirken sie mit bei der Koordinierung der Fachbetreuung an 
den Schulen, der Beratung der einschlägigen Fachschaften 
zur Umsetzung der Zielvereinbarungen im Rahmen der 
externen Evaluation und des Schulentwicklungsprozesses, 
der Beratung der Schulen in Einrichtungs- und Ausstat-
tungsfragen, der Vorbereitung und Durchführung von Prü-
fungen, der Kontaktpflege zu außerschulischen Partnern 
der beruflichen Bildung, der Erstellung von Unterrichtshil-
fen, der Erstellung und Überarbeitung von Lehrplänen und 
Ausstattungslisten.

Im Bereich der Lehrerfortbildung wirken sie mit bei der Er-
arbeitung und Abstimmung von Programmvorschlägen für 
die regionale Lehrerfortbildung, der Planung, Leitung und 
Auswertung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich 
eigener fachlicher Beiträge, der Einführung in neue Lehr-
pläne sowie der Umsetzung fachlicher oder pädagogischer 
Schwerpunkte (z. B. didaktische Jahresplanung).

Ferner können sie betraut werden mit der Überprüfung von 
Lehrnachweisen im Hinblick auf die Erfüllung der Lehr- 
pläne, der Überprüfung schriftlicher Leistungsnachweise 
auf Angemessenheit der Anforderungen sowie der Kor-
rektur und Bewertung, der Begutachtung des Unterrichts 
im Rahmen von Schulbesuchen der Regierung, der Über-
prüfung des Unterrichts bei besonderen Vorkommnissen 
(z. B. bei Beschwerden).

Die Bewerberin/Der Bewerber sollte über die Bereitschaft 
und Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortli-
chem Arbeiten sowie zur Erledigung von Organisations- und 
Koordinierungsaufgaben verfügen, ein sicheres und über-
zeugendes Auftreten, Team- und Kommunikationsfähigkeit 
und Beratungskompetenz besitzen.

Vorausgesetzt werden fundierte Kenntnisse über sozial-
pädagogische und sozialpflegerische berufliche Schulen, 
Erfahrungen bezüglich der Organisation von Fortbildungs-
veranstaltungen und gute EDV-Kenntnisse. Erfahrungen 
bezüglich der Begutachtung von Unterricht und bei der 
Erstellung von Prüfungsaufgaben sind von Vorteil.

Sollten mehrere Bewerber/innen für die Besetzung der  
Stelle im Wesentlichen gleich geeignet sein, wird die 
Auswahlentscheidung auf das Ergebnis eines Auswahl- 
gesprächs in der Regierung von Oberbayern gestützt 
werden.

Die Vergabekriterien nach den Richtlinien für Funktionen 
von Lehrkräften an staatlichen beruflichen Schulen vom 
30. Mai 2016 müssen erfüllt sein.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei im We-
sentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt. 

Bewerbungen sind mit einer tabellarischen Darstellung des 
beruflichen Werdegangs auf dem Dienstweg zu versen-
den. Zu den Bewerbungen ist von der Schulleiterin/vom 
Schulleiter bei der Weitergabe der Bewerbungsunterlagen 
Stellung zu nehmen.

Termin für die Vorlage der Bewerbungen:

Bei der Regierung von Oberbayern,
Herrn Ltd. RSchD Stefan Pauler: 19. November 2018

Anneliese Willfahrt
Abteilungsdirektorin

Aufgrund der dienstlichen Beurteilung werden Funktionsstellen in staatlichen Grund- und Mittelschulen erst 
wieder ab Januar 2019 im Oberbayerischen Schulanzeiger ausgeschrieben.
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Ausschreibung der Stelle einer Beraterin/
eines Beraters Migration für den Unterricht 
an den Privaten Volksschulen der Republik 
Griechenland

In der Landeshauptstadt München ist die Stelle einer 
Beraterin/eines Beraters Migration für den Unterricht an 
den Privaten Volksschulen der Republik Griechenland neu 
zu besetzen.

Aufgabenbereiche:

Die Beraterin/Der Berater Migration berät und unterstützt 
Lehrkräfte, die im Unterricht an den Privaten Volksschulen 
der Republik Griechenland eingesetzt sind.

Die Aufgabenbereiche orientieren sich an der Dienstan-
weisung für die Beraterinnen und Berater Migration an 
Grund- und Mittelschulen in der Bekanntmachung des  
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 17. Mai 2011, Az.: IV.2-5 S 7400-4b.40 810, veröffent-
licht im KWMBI. Nr. 12 vom 29. Juni 2011.

Dazu gehören insbesondere die didaktische und metho-
dische Beratung bei der Umsetzung eines kompetenzo-
rientierten Unterrichts und der diesbezüglichen Förder-
maßnahmen sowie das Informieren über Möglichkeiten 
der individuellen Förderung. Ebenso ist es Aufgabe, die 
Lehrkräfte bezüglich der Deutschfördermaßnahmen zu 
beraten. 

Ferner unterstützen die Beraterinnen und Berater Migra-
tion die Schulen bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Prüfungen und Abschlüssen der Schülerinnen und 
Schüler. Sie kooperieren mit dem Staatlichen Schulamt 
in der Landeshauptstadt München und der Regierung 
von Oberbayern in allen fachlichen und organisatorischen 
Angelegenheiten des Unterrichts. Sie wirken bei Dienst-
besprechungen auf Schulamts- und Regierungsebene 
sowie bei Fortbildungen mit. 

Voraussetzungen für die Bewerbung:

Die Ausbildung im Fach Deutsch als Zweitsprache oder 
eine mehrjährige Erfahrung im Unterricht mit Schüler/
innen mit Migrationshintergrund oder eine vergleichbare 
Qualifikation durch Lehrerfortbildungen sind Voraussetzung 
für die Bewerbung. 

Von Bewerberinnen und Bewerbern ohne Ausbildung im 
Fach Deutsch als Zweitsprache wird erwartet, dass sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine entsprechende Ausbildung 
nachholen.

Bewerben können sich verbeamtete Lehrkräfte oder 
Lehrkräfte mit unbefristeten Verträgen an Grund- oder 
Mittelschulen (Lehramt GS oder MS bzw. VS). Für eine 
erfolgreiche Bewerbung sind auch Kenntnisse in der 
griechischen Sprache erforderlich.

Die Bestellung wird zunächst zeitlich auf drei Jahre befristet.

Die Zuteilung des Umfangs an Anrechnungsstunden wird 
vom zuständigen Schulamt in Absprache mit der Regierung 
von Oberbayern geregelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei erfolgreicher Bewer-
bung der Dienstsitz (Schule) im Bereich des Staatlichen 
Schulamtes der Landeshauptstadt München liegen muss 
(ggf. Versetzung erforderlich!).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden 
bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung ist gegeben.

Termine für die Vorlage der Bewerbungen:

1. beim Staatlichen Schulamt
der Bewerberin/des Bewerbers: 19. November 2018

2. bei dem für die ausgeschriebene Stelle
zuständigen Staatlichen Schulamt:

26. November 2018

3. bei der Regierung von Oberbayern,
Herrn RSchD Matthias Pirkl: 3. Dezember 2018

Anneliese Willfahrt
Abteilungsdirektorin
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Medienhinweise

Im Carl-Link-Verlag sind erschienen:

Dr. Dirnaichner/Weigl
Förderschulen in Bayern
Sonderpädagogische Förderung
Kommentar der Schulordnungen und Sammlung schu-
lischer Vorschriften mit Erläuterungen
Die 135. Lieferung enthält Überarbeitungen der Kennzahlen 
11.10, 11.20, 11.21, 11.50 und 11.53 vor dem Hintergrund 
aktueller Entwicklungen im Bereich Inklusion. 
Die neuen Heimrichtlinien fanden Eingang in die Kom-
mentierung zu Kennzahl 11.70 und sind als Kennzahl 
15.50 im Zusammenhang abgedruckt. Die Kennzahlen 
15.90 und 15.91 enthalten die aktuellen Förderrichtlinien 
„Digitalbudget“.
Aktualisierungslieferung Nr. 135, 48 Seiten, 12. September 
2018, 119,90 Euro

CD-ROM
Bayerisches Schulrecht
Schulgesetze – Schulordnungen – Lehrerdienstrecht
– weitere Vorschriften (KMBek, KMS)
Rechtsstand: 1. August 2018, 93,95 Euro

Kathke
Dienstrecht Bayern l
Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrecht 
der Beamten mit ergänzenden Vorschriften und erläu-
ternden Hinweisen
Mit dieser Aktualisierung wird weiter der Gesetzgebungs-
tätigkeit des bayerischen Landtages vor Ende der Legisla-
turperiode Rechnung getragen. Viele wichtige Änderungen 
wurden bereits eingearbeitet.
Deshalb folgen in dieser Lieferung mit dem Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetz, dem bayerischen Disziplinar-
gesetz und dem bayerischen Umzugskostengesetz weitere 
bedeutsame Gesetze. Der Verordnungsgeber passte mit 
der ZustV-FM, der FachV-MF, der FachV-VI eine Reihe 
von Verordnungen an, die neben inhaltlichen Änderungen 
auch der Umbenennung der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Hochschule für 
den öffentlichen Dienst in Bayern geschuldet sind.
Zwei kleinere aktualisierte Kommentierungen (Art. 117 
BayBG und Art. 71 LlbG) runden die Lieferung ab.
Aktualisierungslieferung Nr. 230, 55 Seiten, 15. September 
2018, 94,52 Euro

Wüstendörfer/Allmannshofer
Schulfinanzierung in Bayern
Finanzhilfen im Bildungsbereich
Die Ergänzungslieferung enthält die Änderung des Art. 2 
BaySchFG durch das 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018, 
die Fortschreibung der Schulaufwandspauschale für pri-
vate Grundschulen und Mittelschulen in Art. 32 BaySchFG 
sowie die Änderung der Verordnung zur Durchführung 
der Art. 25, 26 und 36 BaySchFG, die nunmehr den Titel 
Heimkostenzuschüsse-Verordnung trägt.
Infolge der Übertragung verschiedener Aufgaben von den 
Regierungen auf das Bayerische Landesamt für Schule 
zum 1. August 2018 wurden diverse Zuständigkeitsvor-
schriften angepasst (AVBaySchFG, Bekanntmachungen 
zu Lernmittelfreiheit, Gastschulbeiträgen und Kostenersatz 
sowie zum Pflegebonus). Enthalten ist ferner die Änderung 
der Zuweisungsrichtlinie FAZR einschließlich der Anpas-
sung der Kostenrichtwerte rückwirkend zum 1. Januar 2018 
sowie die Richtlinie zum Kommunalinvestitionsprogramm 
Schulinfrastruktur – KIP-S.
Aktualisierungslieferung Nr. 54, 39 Seiten, 1. Oktober 2018, 
81,90 Euro

Hartinger/Rothbrust
Dienstrecht Bayern II
Arbeitsrecht – Tarifrecht der Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst
Mit dieser Lieferung werden folgende Tarifverträge aktu-
alisiert:
- Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten

(TVÜ-VKA)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Allgemeiner Teil (AT)
- Besonderer Teil Verwaltung (BT-V)
- Besonderer Teil l Sparkassen (BT-S)
- Besonderer Teil Krankenhäuser (BT-K)
- Besonderer Teil Pflege- und

Betreuungseinrichtungen (BT-B)
- Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)
- Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitsregelungen

für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ)
- Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten

des öffentlichen Dienstes (TVöD)
- Tarifvertag für Auszubildende des öffentlichen

Dienstes (TVAöD – Allgemeiner Teil)
- Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen

Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil
- Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen

Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil Pflege
Aktualisierungslieferung Nr. 163, 113 Seiten, September 
2018, 191,80 Euro
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